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Fundstellen und Urteile  

Aufsatz – Kommunale Ermittlungen zu den „KdU“ – auf dem Weg zu wichtigen Klarstellungen  NDV 8/2009 S. 317 
(Butzer/Keller) 
  
2010-08-30_BSG_Die Absenkung der Leistungen für Uk und Hzg auf die vor einem Umzug 
zu tragenden Aufwendungen ist dann nicht zulässig, wenn im Monat der Eingehung des Miet- 
vertrages keine Hb i.S. des SGB II bestand. EuG 65 (2011) S. 72 
 
 

Historie: 
� 1. Änderung März 2010: 

Arbeitshilfe Vers. 02 (Einfügung Verfahrenshinweise S. 6) 
� 2. Änderung Juni 2010: 

Arbeitshilfe Vers. 03 (Einfügung bei Nr. 7 Auszugsrenovierung, Ergänzung Nr. 8.4 – hohe Mietschulden) 
� 3. Änderung Juli 2011 

Arbeitshilfe Vers. 04 (BK-Spiegel, Warmwasser) 
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Kosten der Unterkunft und Heizung  

 

- Arbeitshilfe des Landkreises Berchtesgadener Land - 
zum Vollzug der §§ 22 SGB II und 35 SGB XII und zur Beurteilung der Angemessenheit 

von Unterkunftskosten (siehe auch Empfehlungen des DV und Nr. 35 SHR) 
 (Version 04 vom Juli 2011) 

 
Mit dieser Arbeitshilfe soll eine Gleichbehandlung der Antragsteller und Leistungsempfänger 
gewährleistet werden. Sie ersetzt jedoch nicht die in jedem Einzelfall notwendige 
Ermessenentscheidung. Diese ist ergänzend zu treffen und kann auch von den 
Orientierungswerten dieser Arbeitshilfe abweichen. In jedem Fall ist die 
Ermessensentscheidung ausführlich zu begründen. 
 
 
Die zur Festlegung der Richtwerte ermittelten durchschnittlichen m²-Preise und 

Mediane stellen keinen Mietspiegel dar und können nicht für Zwecke, die einen 

Mietspiegel erfordern verwendet werden.  

 
1.         Angemessenheit der Kosten der Unterkunft (Grundmiete) 

 

1.1.  Grundsatz: 

§§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II, 35 Abs. 1 Sätze 1 und Abs. 2 SGB XII: 
Leistungen für die Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit sie angemessen sind. 
Die Angemessenheit einer Wohnungsmiete orientiert sich dabei an der Größe, 
Ausstattung, Lage und Bausubstanz der Wohnung. Als Maßstab ist das untere 
Preissegment des Wohnungsmarktes heranzuziehen, da die Wohnung nur einfachen 
und grundlegenden Bedürfnissen genügen muss. Der Richtwert für die 
Angemessenheit einer Wohnung ergibt sich aus dem Produkt der angemessenen 
Wohnungsgröße und des angemessenen Quadratmeterpreises. Dabei muss nicht jedes 
Merkmal für sich eingehalten werden. Es ist vielmehr ausreichend, wenn das Produkt 
für die jeweilige Haushaltsgröße angemessen ist (Produkttheorie). 

 
1.2.  Wohnungsgröße: 

Die angemessene Größe des Wohnraums ergibt sich aus den Vollzugshinweisen des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern zum Wohnraumförderungs- und 
Wohnungsbindungsrecht wie folgt: 
 
 Anzahl der Mitglieder in der BG maximal zulässige Wohnungsgröße 
 

1   50 m² 
2   65 m² 
3   75 m² 
4   90 m² 
5 105 m² 

Für jedes weitere Mitglied der Bedarfsgemeinschaft zusätzlich 15 m². 
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� Sofern im Einzelfall die Notwendigkeit einer größeren Wohnung 
nachgewiesen wird, ist der Richtwert für einen Haushalt mit der nächst 
höheren Personenzahl heranzuziehen. Diese Voraussetzungen sind z.B. erfüllt, 
wenn wegen einer Behinderung oder Krankheit erhöhter Platzbedarf besteht. 

 
Bei Mietern und Eigentümern sind nach dem Gleichbehandlungsgebot einheitliche 
Kriterien anzulegen. Aus diesem Grund sind bei der Angemessenheitsprüfung  
hinsichtlich der Grundmiete auch bei Wohneigentum generell die für Mietwohnungen 
geltenden Wohnflächengrenzen zu berücksichtigen. 
 

1.3. Produkttheorie 

Im Übrigen ist eine Überschreitung der angemessenen Flächenvorgaben unbeachtlich, 
wenn nach Maßgabe der Produkttheorie (siehe unter 1.) das Produkt aus 
Wohnungsgröße und m²-Preis der Wohnung die zulässige Höchstmiete nicht 
übersteigt. In solchen Fällen sind aber nach dem BSG-Urteil vom 02.07.09 (NDV-RD 
6/2009 S. 139) die für die tatsächliche Wohnungsgröße angemessenen Heizkosten zu 
berücksichtigen. 
 
Ein mit großer Wahrscheinlichkeit eintretender, zukünftiger Wohnraumbedarf ist ab 
dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens anzuerkennen. Bei Schwangerschaft gilt dies ab 
der leistungsrechtlichen Gewährung des Mehrbedarfs. 

 
2.         Richtwerte für die maximal anzuerkennende Grundmiete und 

Kostensenkungsverfahren 

 
Die Ermittlung und Bestimmung nachfolgender Richtwerte erfolgte durch die 
Auswertung von ca. 4200 Wohnungen im Landkreis Berchtesgadener Land durch 
Beschluss des Kreisausschusses vom 02.12.2009.  Von den 4200 Wohnungen bezogen 
sich 1.630 auf den noch gebundenen und 1.982 auf den bereits nicht mehr gebundenen 
sozialen Wohnungsbau und 550 Wohnungen auf den sonstigen freien Markt 
(Zeitungsanzeigen). 
Hinsichtlich des maßgeblichen m²-Preises je Wohnungsgrößensegment wurde nicht 
auf den Durchschnittswert, sondern auf den jeweiligen medianen Wert abgestellt. 
Dabei handelt es sich um den Wert, der im jeweiligen Größensegment  bezüglich der 
Anzahl der erhobenen Daten in der Mitte liegt. (Beispiel: 11 Daten, Median ist das 6. 
Datum – 5 > m, 5 < m). 

 

  

Zone 1 

 

Bad Reichenhall Freilassing 
Berchtesgaden 
Bayerisch Gmain 
Piding 

 

Zone 2 

 

Ainring, Anger 
Bischofswiesen, Laufen 
Marktschellenberg 
Ramsau b. Bgd,  
Saaldorf/Surheim 
Schneizlreuth,Schönau a.K. 
Teisendorf 
 

1 Person 285 € 230 € 

2 Personen 327 € 306 € 

3 Personen 383 € 341 € 

4 Personen 451 € 402 € 

5 Personen 527 € 469 € 

6 Personen 568 € 536 € 
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Leben zwei Personen in einer Wohnung, ohne eine Bedarfsgemeinschaft  im Sinne des 
§ 7 Abs. 3 SGB II,  § 19 SGB XII oder Haushaltsgemeinschaft im Sinne von § 39 
SGB XII zu bilden, ist die Angemessenheit der KdU auf der Basis  zweier 
Einpersonenhaushalte zu ermitteln. 
 
Die Richtwerte treffen noch keine Aussage über eine im Einzelfall konkrete 
Angemessenheit oder Unangemessenheit von Unterkunftskosten. Es ist daher in jedem 
Einzelfall eine Prüfung erforderlich. Diese erfolgt in drei Stufen (siehe hierzu die 
„Empfehlungen zur Angemessenheit der Leistungen für Unterkunft und Heizung im 
SGB II“ des Deutschen Vereins, Nr. I.2. – Anlage 1) 
 
Ergibt diese Prüfung keinen Grund für eine Anerkennung der tatsächlich zu zahlenden 
Grundmiete ist ein Kostensenkungsverfahren im Sinne der Nr. II. der vg. 
Empfehlungen und der Nr. 35.02 der SHR einzuleiten.  
 
Die ordnungsgemäße Durchführung des Prüfungs- und Kostensenkungsverfahrens ist 
mittels des hierfür zur Verfügung stehenden Arbeitsblattes (S. 13/14  und als Excel-
Datei verfügbar) zu dokumentieren. 
 
 
 

3.         Heizkosten (s. auch Nr. 35.04 SHR)  

 

3.1.   Laufende Heizkosten: 

 
Da den Heizkostenabrechnungen der Vermieter der jeweilige aktuelle Kaufpreis des 
Brennstoffes zugrunde liegt, bedarf es bei der Berücksichtigung des laufenden
Abschlages auf die Heizkosten keiner Prüfung hinsichtlich der maßgeblichen   
Preissituation zum Zeitpunkt des Öleinkaufes. Die anerkennbaren Heizkosten 
orientieren sich damit am Verbrauch und nicht an den Kosten. 
 
Die Prüfung der Angemessenheit von Heizkosten hat unabhängig von der Prüfung der 
Angemessenheit der Kosten der Unterkunft (Grundmiete) zu erfolgen.  
 
Es ist dabei unzulässig, die Heizkosten von vorneherein auf die angemessene 

Quadratmeterzahl zu beschränken. Vielmehr sind die tatsächlich anfallenden 

Kosten als angemessen anzusehen, soweit sie nicht einen Grenzwert 

überschreiten, der unangemessenes Heizen indiziert (BSG-Urteil vom 02.07.09 - 

NDV-RD 6/2009 S. 139).  

 
Nach dem Betriebskostenspiegel für Deutschland des Deutschen Mieterbundes für 
2010/11 liegen die durchschnittlichen Kosten für Heizung (incl. aller damit 
verbundenen Kosten) ohne Warmwasser in Westdeutschland derzeit bei 0,84 € je m² 
Wohnfläche/Monat. Dieser Wert ist um die jeweils maßgeblichen Mehrbedarfsbeträge 
für Warmwasser nach §§ 21 Abs. 7 SGB II, 35 Abs. 7 SBB XII zu erhöhen (s. auch 
Nr. 3.3). Eine Prüfung, ob die Heizkosten unangemessen hoch sind ist vorzunehmen, 
wenn ein um 10 % erhöhter Wert überschritten wird. In diesen Fällen sind bei der 
Prüfung die in Nr. 35.04 Abs. 2 SHR genannten Kriterien zu berücksichtigen. Die 
ordnungsgemäße Durchführung des Prüfungs- und Kostensenkungsverfahren ist 
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mittels des hierfür zur Verfügung stehenden Arbeitsblattes (Seite 14) zu 
dokumentieren. 
 
Ein weiteres Indiz für das Vorliegen unangemessen hoher Heizkosten ist gegeben, 
wenn die tatsächlichen Verbrauchskosten deutlich (mehr als 10 %) über dem nach den 
möglichen Verteilungsschlüssen (z.B. 40/60 oder 50/50) zu erwartenden Betrag liegt, 
bzw. wenn der Verbrauch deutlich über dem Verbrauch vergleichbarer Wohnungen in 
der gleichen Wohnanlage liegt.   

 
 
3.2. einmalige Heizkosten (Heizungshilfe): 

 

Müssen die Brennstoffe vom Leistungsempfänger selbst beschafft werden, wird 
grundsätzlich einmal jährlich auf Antrag - in der Regel zu Beginn der Heizperiode im 
September -  eine einmalige Beihilfe zur Beschaffung dieser Brennstoffe bereit 
gestellt. Da bei der Selbstbeschaffung keine - wie in der Heizkostenabrechnung bei 
zentraler Versorgung - zusätzlichen Kosten anfallen, orientieren sich hier die 
berücksichtigungsfähigen Kosten an folgenden Werten: 
 

� tatsächliche bis maximal anerkannte Wohnungsgröße 
� durchschnittlicher Verbrauch von 16,83 l/m² Wohnfläche/Jahr zuzüglich 

Mehrbedarf für Warmwasser1 
� evtl. auf der Besonderheit des Einzelfalles beruhender Mehr-/Minderbedarf 

  
Bei Antragstellern, die keine laufenden Leistungen beziehen, ist nach dem Urteil des 
LSG Baden-Württemberg (v. 24.04.09 Az. L 12 AS 4195/08) der Bedarf für den 
Zeitraum, auf den sich die Hilfe bezieht – in der Regel also auf zwölf Monate verteilt, 
anzusetzen 
Beispiel: zu zahlende Hilfe: 600 € - Anrechnung auf den monatlichen Bedarf: 50 € 
 
Ergibt sich unter Berücksichtigung dieses Bedarfes eine Einkommensüberschreitung, 
besteht kein Anspruch auf eine Heizungshilfe, da dem Antragsteller zugemutet werden 
kann, entsprechende Ansparungen zu tätigen.  
 
Damit wird eine Gleichbehandlung mit den Fällen, bei denen eine monatliche 
Abschlagszahlung berücksichtigt wird, erreicht, was nicht der Fall wäre, wenn der 
Heizungsbedarf nur im Monat der Antragstellung berücksichtigt werden würde. 
 
Da der Bedarf zunächst nur als Bezugsmenge (Liter) festgestellt wird, kann eine 
endgültige Berechnung der Beihilfe erst nach Vorlage der Rechnung erfolgen. In 
begründeten Einzelfällen ist dem Antragsteller eine Abschlagszahlung zu geben.  
 

 Für die Berechnung ist das Berechnungsblatt “Heizungshilfe“ (Seite 15) zu 
verwenden. 

 
Lebt der Leistungsberechtigte mit nicht Leistungsberechtigten in 
Haushaltsgemeinschaft ist die Hilfe anteilig nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder 
aufzuteilen. 
 

                                                           
1 Erläuterung siehe Excel-Arbeitsblatt angemessene Unterkunftskosten – Registerblatt „Heizungshilfe“ 
 (Seite 15) 
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3.3. Warmwasser 

 

Die Kosten für die Warmwasseraufbereitung sind seit 01.01.2011 nicht mehr im 
Regelsatz enthalten und daher bei den Abschlagszahlungen auf Heizkosten und bei der 
Jahresabrechnung zu berücksichtigen. Diese Kosten sind grundsätzlich in Höhe der 
Mehrbedarfsbeträge nach den §§ 21 Abs. 7 SGB II, 30 Abs. 7 SGB XII wie folgt 
angemessen. 
 

Regelbedarfsstufe Mehrbedarf in % Mehrbedarf in € 

1 2,3 8,37 
2 2,3 7,54 
3 2,3 6,69 
4 1,4 4,02 
5 1,2 3,01 
6 0,8 1,72 

 
Im Vollzug des SGB II ist darauf zu achten, dass Kosten für dezentrale 
Warmwasserbereitung keine KdU sind und als Mehrbedarf bewilligt werden - und 
damit zu Lasten des Bundes gehen. 
 

  
4.         Sonstige Nebenkosten 

 

 Kalte Betriebskosten werden grundsätzlich in tatsächlicher Höhe berücksichtigt.  
Nach der BetriebskostenVO gehören hierzu: 

 
� Grundsteuer 
� Entwässerung 
� Fahrstuhlkosten incl. Wartung 
� Straßenreinigung 
� Müllabfuhr 
� Gebäudereinigung (z.B. Treppenhausreinigung) 
� Gartenpflege 
� Keller- Außen- und Treppenhausbeleuchtung 
� Kaminkehrer 
� Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung 
� Hausmeister 
� Kabel-TV-Anschluss oder TV-Sat-Schüssel, sofern diese Kosten nicht zur 

Disposition des Mieters stehen 
� Kaltwasserverbrauch 
� Wartung und Eichung der Wasserzähler 
 
 

Nach dem Betriebskostenspiegel 2010/11 für Deutschland des Dt. Mieterbundes (s. 
Anl. 4), liegen die durchschnittlichen kalten Betriebskosten in Westdeutschland 
derzeit bei 1,92 €/m² Wohnfläche pro Monat. 
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Hinsichtlich der verbrauchsabhängigen Kaltwasserkosten wird ein 
Durchschnittsverbrauch von 46 m³/Jahr angenommen (Quelle: Stat. Bundesamt).  
Übersteigt der tatsächliche Verbrauch einen um 10 % höheren Wert (also 50 m³/Jahr) 
ist zu prüfen, ob unwirtschaftliches Verhalten vorzuwerfen ist. Auch hier ist auf die 
Besonderheit des Einzelfalles einzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahrenshinweis: 

Für den Fall, dass eine Nebenkostenvorauszahlung nicht in Heiz- und Betriebskosten 
aufgeschlüsselt werden kann, soll aus dem Gesamtbetrag zunächst der der Wohnungsgröße 
entsprechende Heizungsbetrag herausgerechnet und der verbleibende Rest als Betriebskosten 
angesetzt werden.   
 
Beispiel: 

 
1 Person, Wohnungsgröße 48 m², Pauschale: 120 €/mtl. 
 
Heizkosten:  48 x  0,84 €   = 40,32 €  

+ Mehrbedarf Warmwasser =   8,37 € 
anzunehmende Heizkosten  48,69 € 
+ 10 % Prüfungsaufschlag =   4,87 € 
Gesamt   = 53,56 € 

 
 
verbleibt für kalte Betriebskosten:   66,44 € 
 
Entsprechend ist zu verfahren, wenn die Gesamtmiete generell nicht in Grundmiete und 
Nebenkosten aufgeschlüsselt werden kann. 
 
Beispiel: 

 
1 Person, Wohnungsgröße 48 m², Komplettmiete 400 €/mtl. 
 
Heizkosten:  48 x  0,84 €   = 40,32 €  

+ Mehrbedarf Warmwasser =   8,37 € 
anzunehmende Heizkosten  48,69 € 
+ 10 % Prüfungsaufschlag =   4,87 € 
Gesamt   = 53,56 € 

 
Kalte Betriebskosten: 48 x 1,85 €    88,80 € 
 
verbleibt für Grundmiete:              257,64 € 
 
Ergebnis: für Zone 1:  Miete ist angemessen 
     für Zone 2:  Miete ist unangemessen 
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 Bei Mietern sind nicht berücksichtigungsfähig: 
 

� Instandhaltungsrücklage 
� Verwaltergebühr 
� Schadenersatzansprüche des Vermieters wegen Beschädigung der Mietsache 
 

 
Bei Besitzern von Wohneigentum sind die laufenden Kosten mittels des Formblatts 
zur Feststellung der Hauslasten incl. Rücklagen und Verwaltergebühr (F 01) zu 
erheben, sofern die Lasten nicht verbindlich über das Hausgeld erhoben werden. 

 

 

5.        Garage/Stellplatz 

 

 Kosten einer Garage oder eines Stellplatzes sind i.d.R. nicht als KdU anzuerkennen. 
Eine Ausnahme gilt dann, wenn die Wohnung nicht ohne Garage oder Stellplatz 
anzumieten ist und die KdU inkl. Garagen- oder Stellplatzmiete sich noch im 
angemessenen Rahmen befinden. Auf eine mögliche Untervermietung der Garage ist 
hinzuweisen.   

 Sind die Kosten einer Garage/eines Stellplatzes in der Grundmiete enthalten aber nicht 
ausgewiesen, sind ggf. für die Garage 35 € und für den Stellplatz 20 € monatlich  in 
Abzug zu bringen.  

6.        Schönheitsreparaturen/Auszugsrenovierung 

 

Schönheitsreparaturen und Auszugsrenovierungen gehören grundsätzlich zu den 
Kosten der Unterkunft. (BSG-Urteil v. 19.03.08). 
Schönheitsreparaturen sind insbesondere Reparaturen zur Beseitigung von Mängeln, 
die durch vertragsgemäßen Gebrauch entstanden sind (Tapezieren oder Streichen von 
Wänden und Decken oder Heizkörpern) 
Die in der Regelleistung enthaltenen Kosten für Reparatur und Instandhaltung der 
Wohnung sind nicht mit den Kosten für og. Zwecke gleichzusetzen. 
Schönheitsreparaturen und Kosten für notwendige Auszugsrenovierungen im oben 
genannten Sinn gehören daher grundsätzlich zu den zu übernehmenden KdU.  
Die Kosten einer Einzugsrenovierung sind im Einzelfall zu übernehmen, wenn dies 
mietvertraglich geregelt und wenn die Renovierung in dem Sinne erforderlich ist, dass 
Standards einer Wohnung im unteren Preissegment geschaffen werden sollen, und 
eine Einzugsrenovierung ortsüblich ist, weil keine renovierten Wohnungen in diesem 
Segment angeboten werden. 2 
 
Allerdings sind diese Kosten vom Mieter nur dann zu tragen, wenn der Vermieter sie 
im Mietvertrag in zulässiger Weise d.h. ordnungsgemäß nach § 535 Abs. 1 Satz 2 
BGB auf ihn abwälzt. Die Kosten sind dann zu übernehmen, unabhängig davon, ob sie 
im Mietvertrag als monatliche Pauschale oder als im Bedarfsfall gesonderte anfallende 
Zahlungen vereinbart wurden. 
 
 

7.         Kautionen/Genossenschaftsanteile, Wohnungsbeschaffungskosten,  

      Umzugskosten, Miet-/Stromschulden 

 

7.1. Kautionen/Genossenschaftsanteile 
                                                           
2 vgl. Beschluss SG Stade v. 14.07.09 – Az S 19 SO 58/09 ER – ZfF 11/2010 S. 251 
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Kautionen und Genossenschaftsanteile sind grundsätzlich als Darlehen zu gewähren, 
weil diese im Regelfall an den Mieter zurückfließen. Mietkautionen/GA können 
allenfalls dann übernommen werden, wenn der LE sie nicht aus eigenen Mitteln – also 
ggf. auch aus einem Vermögensbetrag unterhalb der Vermögensfreigrenze – leisten 
kann und wenn der Wohnraum angemessen ist, für den die Kaution oder die 
Genossenschaftsanteile zu zahlen sind. 
 
Der Rückzahlungsanspruch der darlehensweise übernommenen Kaution/GA kann mit  
laufenden Hilfeleistungen nur aufgerechnet werden, wenn der LE hierzu ausdrücklich 
sein Einverständnis erklärt. Ein solches Einverständnis kann vom LE mit Wirkung für 
die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 
 
Zur Sicherung des Darlehens ist der Darlehensbetrag vom LE in voller Höhe und 

incl. der auf dem Darlehenskonto anfallenden Zinsen/Dividenden zugunsten des 

Landkreises abzutreten. Die Abtretung darf dem Vermieter ohne Einverständnis des 
LE erst nach dem Ende der Mietvertragslaufzeit bekannt gemacht werden. Es 
empfiehlt sich daher, ein solches Einverständnis wenn möglich mit Unterzeichnung 
der Abtretungserklärung einzuholen. 
 
 
 
Zuständigkeit:  - SGB II – Leistungsträger Zuzugsort 
   - SGB XII – Zeitpunkt der Fälligkeit (i.d.R. SHTr. des Zuzugsortes)  
      vgl. Beschluss SG Stade v. 14.07.20093 

 
 

7.2.     Wohnungsbeschaffungskosten 

 

 Als Wohnungsbeschaffungskosten können in Frage kommen: 
 

� Kosten für Wohnungsanzeigen, wenn der LE dazu aufgefordert wurde 
� Kosten für Wohnungsbesichtigungsfahrten 
� Doppelte Mietzahlungen (1 x), wenn der erforderliche Umzug in die neue 

Wohnung vor Ablauf der Kündigungsfrist  für die bisherige Unterkunft 
durchzuführen ist und eine  vorzeitige Beendigung des bisherigen 
Mietvertrages nicht möglich war (SHR Nr. 35.03 Abs. 4: „Im Einzelfall 
können zu den Unterkunftskosten für die Dauer eines Monats auch die durch 
einen notwendigen Umzug  entstehenden doppelten Mietaufwendungen 
gehören, wenn dies zur Ausführung der erforderlichen Auszugsrenovierung 
notwendig ist (VGH Mannheim v. 08.06.99). 

� Ausnahmsweise auch Maklergebühren, wenn es keine sonstigen 
Wohnungsangebote gibt oder im Einzelfall es sich um eine 
Wohnungsvermittlung handelt, bei der eine Übernahme solcher Kosten auf 
absehbare Zeit wirtschaftlich ist 4 . 

 
Zuständigkeit: SGB II und XII – bisheriger Leistungsträger 

 
7.3. Umzugskosten 

                                                           
3 Az S 19 SO 58/09 ER – ZfF 11/2010 S. 251 
4 siehe auch BSG, Urteil v. 18.02.2010 – B 4 AS 28/09 – EuG Bd. 64 (2010) S. 485  
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Erforderliche Umzugskosten werden grundsätzlich nur nach vorheriger Zusicherung 
durch den Leistungsträger übernommen. 
 
Folgende Kriterien können einen Umzug erforderlich machen: 

� Umzug von einer unangemessenen in eine angemessene Unterkunft 
� gesundheitliche Gründe 
� dringende persönliche Gründe (z.B. Familienzusammenführung) 
� Räumung der Unterkunft durch den Vermieter (wenn Räumungstitel vorliegt) 
� zu geringer Wohnraum 
� bauliche Mängel 
� untragbare Zustände in der Hausgemeinschaft 

  
Ggf. sind die Kosten im erforderlichen Umfang zu übernehmen. Aufgrund seiner 
Verpflichtung zu Selbsthilfe ist der LE gehalten, den Umzug selbst zu organisieren 
und in Eigenregie durchzuführen. Kosten einer Spedition können nur dann 
übernommen werden, wenn nach den Umständen des Einzelfalles ein selbst 
organisierter Umzug für den Betroffenen unzumutbar ist. 
 
 
Zu den Kosten eines Umzugs (in Eigenregie) gehören: 

� Umzugskartons (nur wenn sie nicht auf andere Weise beschafft werden 
können) 

� Leihwagen mit Versicherung und Kraftstoff 
� Brotzeit für Umzugshelfer 
� Entsorgung von Sperrmüll (die Möglichkeiten, kostenloser Entsorgung sind 

auszuschöpfen – z.B. Papier, Glas, Elektrogeräte) 
 
Ist der Umzug von einer Spedition durchzuführen, sind mindestens drei 
Kostenangebote zu verlangen. 
 
Zuständigkeit:  -   SGB II – bis zum Umzug zust. Leistungsträger (§ 22 Abs. 3) 
   -   SGB XII – Zeitpunkt der Fälligkeit (i.d.R. SHTr. am bisherigen 

      Wohnort), vgl. Beschluss SG Stade v. 14.07.20095 
  

 

7.4. Mietschulden 

 
Mietschulden können bzw. sollen unter den Voraussetzungen der §§ 22 Abs. 5 SGB II, 
34 Abs. 1 SGB XII als Darlehen übernommen werden. Auch hier kann zunächst der 
Einsatz von geschütztem Vermögen verlangt werden.  
Voraussetzungen, die die Übernahme von Mietrückständen rechtfertigen können: 

� Miete ist angemessen 
� Das Mietverhältnis wird fortgesetzt 
� künftige Mietzahlungen sind gesichert 
� Besondere in der Person des Mieters liegende Gründe, die für diesen eine 

Räumung unzumutbar machen.  
 
Die Übernahme von Mietrückständen soll auch von „flankierenden „Maßnahmen“ 
abhängig gemacht werden, die der Entstehung erneuter Rückstände 
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entgegenwirken. Die direkte Mietzahlung nach §§ 22 Abs. 4 SGB II, 29 Abs. 1 
Satz 6 SGB XII  setzt aber fortgesetzt unwirtschaftliches Verhalten voraus6. 

 
Sind die Rückstände - bei einer angemessenen Miete – außerordentlich hoch (z.B. 
mehr als 6 Monatsmieten) ist hinsichtlich des aufgelaufenen Rückstandes auch von 
einem Mitverschulden (durch Untätigkeit) des Vermieters auszugehen. In solchen 
Fällen kann gegenüber dem Vermieter ein angemessenes Angebot (6 Monatsmieten) 
gemacht und bzgl. des Rests eine Zahlungsvereinbarung zwischen Mieter und 
Vermieter angestrebt werden. Evtl. Ratenzahlungen sollen vom Leistungsempfänger 
durch Abtretungserklärung einbehalten und soweit möglich mit der laufenden 
Bruttomiete direkt an den Vermieter überwiesen werden. 
Die eigene Darlehensforderung wird in diesen Fällen bis zur Tilgung der gesamten 
Mietrückstände bzw. bis zur Beendigung der Notlage zurückgestellt. 

 
 
 

                                                           
6 BT-Drucks. 15/1516, S. 57 



Zone I (Stadt Bad Reichenhall, Bayer. Gmain, Berchtesgaden, Freilassing, Piding):

Personen 1 2 3 4 5 6

Wohnungsgröße 50 65 75 90 105 120

Grundmiete 285,00 €         327,00 €         383,00 €        451,00 €         527,00 €         568,00 €        

zul. Kaltwasser

(max. 50 m³/Pers.
jährlich 50 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³ 250 m³ 300 m³
monatlich 4,2 m³ 8,3 m³ 12,5 m³ 16,7 m³ 20,8 m³ 25 m³

zul. Heizkosten 42,00 €           58,50 €           67,50 €          81,00 €           94,50 €           108,00 €        
(max. 0,84 €/ qm
oder 16,83 l/qm) 842 1094 1262 1515 1767 2020

Zone II (alle anderen Gemeinden im Landkreis)

Personen 1 2 3 4 5 6

Wohnungsgröße 50 65 75 90 105 120

Grundmiete 230,00 €         306,00 €         341,00 €        402,00 €         469,00 €         536,00 €        

zul. Kaltwasser

(max. 50 m³/Pers.
jährlich 50 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³ 250 m³ 300 m³
monatlich 4,2 m³ 8,3 m³ 12,5 m³ 16,7 m³ 20,8 m³ 25 m³

zul. Heizkosten 42,00 €           54,60 €           63,00 €          75,60 €           88,20 €           100,80 €        
(max. 0,84 / qm
oder 16,83 l/qm) 842 1094 1262 1515 1767 2020

zu beachten:

Heiz- und Nebenkosten sind in der tatsächlich anfallenden Höhe anzuerkennen, soweit sie noch 
angemessen sind; 
als noch angemessen werden Überschreitungen bis zu 10 % anerkannt
höhere Überschreitungen bedürfen eines belegbaren besonderen Grundes (z.B. Gesundheit, 
Bausubstanz, andere Kosten sehr niedrig, oder ähnliches)
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zuzüglich Mehrbedarf für Warmwasser lt. Liste 3

Richtwerte für die angemessenen Kosten der Unterkunft

im Landkreis BGL ab 01.07.2011

sonstige kalte Betriebskosten in tatsächlicher Höhe (s. Arbeitshilfe Nr. 5.1)

sonstige kalte Betriebskosten in tatsächlicher Höhe (s. Arbeitshilfe Nr. 5.1)

zuzüglich Mehrbedarf für Warmwasser lt. Liste 3



Wasserverbrauch 

Die 126 l Wasserverbrauch ist der durchschnittlich ermittelte Wert des Statistischen 

Bundesamtes für Deutschland 2004. Wie sollte es auch anders sein, jeder gibt für die 
einzelnen Bereiche des Haushaltes einen anderen Verbrauch und andere Zahlen an. 
Aber in einem waren sich alle einig - durchschnittlicher Wasserverbrauch im Haushalt 

(ohne Schwimmbäder, Wasser für Industrieanlagen etc.) in Deutschland: ca. 127 
Liter pro Tag pro Person. 

Die anderen Werte haben wir einfach mal gemittelt und so verteilt sich der 

Wasserverbrauch im Haushalt in etwa: 

 

 

 
 
Tabelle: durchschnittlicher Wasserverbrauch im Haushalt in Deutschland 

Verbraucher  

Prozente vom 

Gesamtwasser- 

verbrauch 

Liter 
pro Tag 

pro 
Person 

Kubikmeter 

pro Jahr pro 

Person 

Baden/Duschen/Körperpflege 35 44 16,2 

Toilette 31 39 14,4 

Wäsche waschen 15 19 6,9 

Spülen 6 8 2,8 

Wohnung reinigen 4 5 1,9 

Kochen, Trinken 3 4 1,4 

Garten 2 3 0,9 

Sonstiges* 4 5 1,9 

Gesamtwasserverbrauch 
Durchschnittshaushalt 

100 127 46,4 

Unser Sparhaushalt nach 

Sparmaßnahmen 
100 50 18,2 

*Sonstiges: Blumen gießen, Autowäsche, Aquarium etc. 

Anlage 4 
 



Allein schon der Verbrauch der Toilette kann sich in einem 2-Personen-Haushalt total 

unterscheiden: 

• Wasserverbrauch Haushalt 1 - beide gehen auf Arbeit und sind fast den 
ganzen Tag aus dem Haus. Sie gehen früh 1 Mal auf Toilette, abends noch 2 

Mal - durchschnittlicher Wasserverbrauch 30 Liter pro Person pro Tag für die 
Toilette.  

• Wasserverbrauch Haushalt 2 - erfreut sich an seinem Rentnerdasein und ist 

den ganzen Tag zu Hause. Hier geht jeder ca. 6 Mal am Tag auf Toilette und 
verbraucht somit ca. doppelt so viel wie Familie 1. - durchschnittlicher 
Wasserverbrauch für die Toilettenspülung sind ca.60 Liter pro Person pro Tag.  

 

























































Zum 
 
 Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem SGB II/XII 
 Fragebogen zur Überprüfung der Einkommens- und Vermögenssituation vor der 

Weitergewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII  
 
 
Aktenzeichen:  ___________ (wenn bekannt) 
 
 

                                                            Erhebungsbogen 
 
                 zur Feststellung der Belastungen von Eigenheimbesitzern  
                            (Wohngebäude oder Eigentumswohnung) 
                             und Besitzern von Grundstückseigentum 
 
 
Auskunft gebender:  Name, Vorname   ______________________________ 
 
                                  Straße                   ______________________________ 
 
                                  PLZ, Ort                ______________________________ 
 
 
Beschreibung und Lage des Grundstückes: 
 
                                 Wirtschaftsart (Wohnhaus, Geschäftshaus, Betriebsgebäude,  
                                                           Stall, Stadel, Hofraum, Garten usw.) 
  
 _________________________________________________ 
  
 _________________________________________________ 
 
                                 Ort, Straße, Haus-Nr. _______________________________ 
                                 Gemarkung _______________________________________ 
                                 Flurstück-Nr. ______________________________________ 
                                 Gesamtgröße: _________ ha, ___________.qm 
 
                                 Das Wohngebäude wurde bezugsfertig am ______________ 
 
                                 Wurden zwischenzeitlich Modernisierungsarbeiten  
                                 durchgeführt ? :     ja        nein 
                                 wenn ja wann ? : _______________ 
                                 

 in welchem Umfang ?  
  
 _________________________________________________ 
 
 _________________________________________________
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Eigentums- und Belastungsverhältnisse: 
 
                                   Eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts _____________ 
                                   für Gemarkung _____________________________________ 
                                   Band  __________ Blatt __________  Seite ______________. 
                                   Eigentümer und Güterstand:  
 
 __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
                                   Lasten und Beschränkungen :   
 __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
                                   Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden (Gläubiger, 
                                   Betrag)  ___________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
Einheitswert    ______________________ € nach dem Stande vom ____________ 
 
 
Nutzung des Hauses, der Wohnung:   
 
Anzahl der Personen im Haushalt ____________________. 
 
Zahl der eigen genutzten Räume   _____________ Wohnfläche ______________ 
 
Zahl der fremd genutzten Räume   _____________ Wohnfläche ______________ 
 
Einnahmen aus Untervermietung _______________________________________ 
 
 
 
Einnahmen (bitte Nachweise beilegen) 
          jährlich 
 

a) aus Grundstücks- oder Gebäudeüberlassung:    € ____________ 
 

b)   Lastenzuschuss       € ____________ 
 
c)   sonstige Einnahmen      € ____________ 
 
 
 
 
 
 



 
Ausgaben für das Haus / Wohnung /Grundstück: (bitte Nachweise beilegen) 
 
          jährlich 

 
Grundsteuer ............................................................................... € ____________. 
 
Gebäudebrandversicherung ...................................................... € ____________ 
 
Gebäudehaftpflichtversicherung ............................................... € ____________ 
 
weitere Versicherungen ............................................................. € ____________ 
 
Kaminkehrer ............................................................................... € ____________ 
 
Wasser / Kanal / Müllabfuhr ....................................................... € ____________ 
 
Heizkosten ............... ............................................................. € ____________ 
 
Weitere Gemeindeabgaben ..z.B. Straßenreinigungsgebühren € ____________ 
 
Wohngeld bei Eigentumswohnung .................................... € ____________ 
(Nachweis über Aufteilung des Betrages bitte vorlegen) 
 
Zinsen auf Belastung ..................... .............................................€ ____________ 

 
 
 
Noch persönliche Angaben oder Hinweise zum Haus-, Grund- oder 
Wohnungsbesitz : 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Ich/Wir Unterzeichnende/r, versichere/n, dass die vorstehenden Angaben richtig und 
vollständig sind.  
 
Ich bin/Wir sind uns darüber im Klaren, dass wissentlich falsche Angaben 
 
Ort, Datum  ___________________________________ 
 
 
 
Unterschrift(en):  _______________________________________________________________     



 
 

 

Dienstgebäude: Telefon-Zentrale: Besuchszeiten: Bankverbindungen: 

Salzburger Str. 64 Tel. : +49 (0) 86 51 / 773 - 0 Mo. - Mi. :  08.00 - 14.00 Uhr Sparkasse Berchtesgadener Land Volksbank Raiffeisenbank OBB Südost 
83435 Bad Reichenhall Fax : +49 (0) 86 51 / 773 - 111 Do. : 08.00 - 16.00 Uhr Konto : 67  (BLZ 710 500 00) Konto : 100 11 59 (BLZ 710 900 00) 
Buslinie 4 - Mayerhof ab Internet: www.lra-bgl.de Freitag : 08.00 - 12.00 Uhr BIC/Swift : BY LA DE M1 BGL BIC/Swift : GE NO DE F1 BGL 
Bahnhof Bad Reichenhall E-Mail : info@lra-bgl.de oder nach Terminvereinbarung  IBAN-Nr : DE64 7105 0000 0000 0000 67 IBAN-Nr : DE17 7109 0000 0001 0011 59 

 

LANDRATSAMT BGL  *  POSTFACH 21 64  *  83423 BAD REICHENHALL 

 
 

 
      

       

 
 
 
 

     

 Bad Reichenhall,         

Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: Sachbearbeitung:  Kontakt: 
      121. -ANr.       Tel.:  0 86 51 / 773 - 4   
 Zimmer-Nr.: 1   Fax: 0 86 51 / 773 - 458 
 e-Mail:       

 

Vollzug des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 

hier: angemessene Unterkunftskosten  

 

 
Sehr geehrter Anrede Name, 
 
Ihr Antrag vom       auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII ist bei uns eingegan-
gen. Sie geben darin an, eine monatliche Grundmiete in Höhe von       €  zahlen zu müssen. 
Daneben haben Sie für die Heizung und Betriebskosten monatliche Abschlagszahlungen in Höhe 
von       € bzw.       € zu leisten. 
 
Nach § 35 Abs. 1SGB XII werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächli-
chen Aufwendungen berücksichtigt, soweit diese angemessen sind. Soweit die Aufwendungen 
für die Unterkunft nicht angemessen sind und den der Besonderheit des Einzelfalles angemessen 
Umfang übersteigen, sind sie so lange zu berücksichtigen, als es dem allein stehenden Hilfebe-
dürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist,  die Aufwen-
dungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. 
 
Angemessene Unterkunftskosten: 

 

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat für seinen Bereich festgelegt, welche Aufwendungen 
für die Unterkunft als angemessen anzusehen sind. Hierbei wurden die örtlichen Gegebenheiten, 
insbesondere der Wohnungsmarkt sowie die durchschnittlichen Mietkosten nach Wohnungsgrö-
ßensegmenten von ca. 4.200 Wohnungen im Landkreis berücksichtigt. 
Demnach gelten im Landkreis folgende Richtwerte: 
 
 

Terminvereinbarung 
erspart Ihnen Wartezeiten, 

wir können Sie gezielter beraten. 
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Zone 1 Zone 2 

    

Bad Reichenhall Ainring 

Berchtesgaden Anger 

Bayerisch Gmain Bischofswiesen 

Freilassing Laufen 

Piding Marktschellenberg 

  Ramsau b. Bgd 

  Saaldorf/Surheim 

  Schneizlreuth 

  Schönau a.K. 

  Teisendorf 

    

    

1 Person 285 € 230 € 

2 Personen 327 € 306 € 

3 Personen 383 € 341 € 

4 Personen 451 € 402 € 

5 Personen 527 € 469 € 

6 Personen 568 € 536 € 

 
In Ihrem Fall beträgt danach die anerkennbare Grundmiete 230 €.  
 
Die von Ihnen zu zahlende Grundmiete liegt aktuell um       € über diesem Richtwert. Wir 
sind deshalb gehalten, zu prüfen, ob hierfür anerkennbare Gründe vorhanden sind. Sollte dies 
nicht der Fall sein, kann die von Ihnen tatsächlich zu zahlende Grundmiete von uns nur maximal 
sechs Monate lang berücksichtigt werden. Nach Ablauf dieser Frist kann, soweit keine anerkenn-
baren und triftigen Gründe vorliegen, nur noch die Miete in Höhe des oben genannten Richtwer-
tes berücksichtigt werden.  
 
Für die Beurteilung, ob und wieweit Ihnen die Senkung der Kosten zumutbar ist, bitten wir Sie 
daher, uns bis  

01.01.2011 
schriftlich oder zur Niederschrift mitzuteilen, ob Gründe vorliegen, die eine Berücksichtigung 
der vollen oder zumindest einer höheren Miete auch über den Halbjahreszeitraum hinaus recht-
fertigen könnten. Teilen Sie es uns ggf. auch mit, wenn Sie den Überschreitungsbetrag anderwei-
tig z.B. aus nicht anrechenbarem Einkommen oder geschütztem Vermögen oder ggf. aus anderen 
Zuschlägen selbst tragen wollen.  
 
Gründe für die Anerkennung höher Unterkunftskosten können zum Beispiel sein: 

� Gesundheitliche Gründe, durch die Ihnen ein Umzug (derzeit) nicht zumutbar ist 
� Erhöhter Wohnraumbedarf aufgrund Erkrankung oder Behinderung 
� Soziale Bindungen (z.B. Pflege- oder Betreuungsperson in unmittelbarer Nähe) 
� Künftiger erhöhter Wohnraumbedarf (z.B. wegen Schwangerschaft) 



           
         
         
         

 
Sollten Sie binnen der gesetzten Frist keine Gründe vorbringen, fordern wir Sie hiermit konkret 
auf, sich um die Reduzierung Ihrer Unterkunftskosten auf den für Sie maßgeblichen Richtwert zu 
bemühen und diese Bemühungen nachzuweisen.  
 
Eine Senkung der Unterkunftskosten kann z. B. geschehen durch: 

� Untervermietung 
� Rücksprache mit Ihrem Vermieter wegen einer Mietreduzierung 
� Umzug in eine Wohnung mit angemessener Miete 

Bei der Suche nach einer angemessenen Wohnung können Sie sich auf dem freien  
Wohnungsmarkt oder bei den Gemeinden und bestimmten Vermietern um eine  
Sozialwohnung bewerben.  
Den Berechtigungsschein für eine Sozialwohnung erhalten sie durch einen Antrag bei Ih-
rer Wohnsitzgemeinde. 

 
Als Nachweise für Ihre Bemühungen zur Senkung der Unterkunftskosten können z. B. dienen: 

� Bestätigung des Vermieters, dass Untervermietung oder eine Herabsetzung der Miete 
nicht oder nur bis zu einem bestimmten Betrag möglich ist. 

� Kopie des Wohnberechtigungsscheines 
� Bestätigung der verschiedenen Gemeinden und Vermieter, dass Sie für eine Sozialwoh-

nung vorgemerkt sind 
� Nachweise über vergebliche Versuche zur Senkung der Unterkunftskosten (mindestens 6 

Nachweise monatlich) 
� Adressen und Telefonnummern von Vermietern, bei denen Sie sich um eine Wohnung 

beworben haben und Angaben über die Größe, den Zuschnitt und den Preis der angebote-
nen Wohnung (Kopie der Zeitungsannonce). 

 
Hilfen bei der Finanzierung eines Umzugs: 
 
Sobald Sie eine angemessene Wohnung in Aussicht haben, sollten Sie sich mit Ihrem Sachbear-
beiter / Ihrer Sachbearbeiterin in Verbindung setzen um die Möglichkeiten für eine Beihilfe zu 
den Umzugskosten und/oder für ein Darlehen zur Zahlung der Mietkaution oder von Ge-
schäftsanteilen zu klären. Wichtig ist dabei, dass diese Leistungen nur möglich sind, wenn die 
Zustimmung vor Umzug und vor Unterschrift unter den Mietvertrag eingeholt wurde. 
 
Bei Umzug in einen anderen Landkreis ist zusätzlich eine Bestätigung über die dort geltenden 
Miethöchstbeträge und die Angemessenheit der künftigen Wohnung von dem dort zuständigen 
Sozialamt einzuholen.  
 
Sofern Sie von dieser Anhörung keinen Gebrauch machen, beginnt die Sechsmonatsfrist mit 
01.01.2011 zu laufen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
       



 
 

 

Dienstgebäude: Telefon-Zentrale: Besuchszeiten: Bankverbindungen: 

Salzburger Str. 64 Tel. : +49 (0) 86 51 / 773 - 0 Mo. - Mi. :  08.00 - 14.00 Uhr Sparkasse Berchtesgadener Land Volksbank Raiffeisenbank OBB Südost 
83435 Bad Reichenhall Fax : +49 (0) 86 51 / 773 - 111 Do. : 08.00 - 16.00 Uhr Konto : 67  (BLZ 710 500 00) Konto : 100 11 59 (BLZ 710 900 00) 
Buslinie 4 - Mayerhof ab Internet: www.lra-bgl.de Freitag : 08.00 - 12.00 Uhr BIC/Swift : BY LA DE M1 BGL BIC/Swift : GE NO DE F1 BGL 
Bahnhof Bad Reichenhall E-Mail : info@lra-bgl.de oder nach Terminvereinbarung  IBAN-Nr : DE64 7105 0000 0000 0000 67 IBAN-Nr : DE17 7109 0000 0001 0011 59 

 

LANDRATSAMT BGL  *  POSTFACH 21 64  *  83423 BAD REICHENHALL 

 
 

      
      

       

 
 
 
 

     

 Bad Reichenhall,         

Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: Sachbearbeitung:  Kontakt: 
      121. -ANr.       Tel.:  0 86 51 / 773 - 4   
 Zimmer-Nr.: 1   Fax: 0 86 51 / 773 - 458 
 e-Mail:       

 

 

Vollzug des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 

hier: angemessene Unterkunftskosten  

 

 
Sehr geehrter Anrede Name, 
 
mit Schreiben vom   haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die von Ihnen zu zahlende Grundmiete über 

dem für Sie geltenden Richtwert liegt und Sie gleichzeitig gebeten, uns mitzuteilen, ob aus Ihrer 

Sicht Gründe vorliegen, die die Anerkennung einer über dem Richtwert liegenden Miethöhe 

rechtfertigen könnten. 

 

Die von Ihnen daraufhin mitgeteilten Gründe haben wir geprüft. Wir sind dabei zu dem Ergebnis 

gekommen, dass  

 

 ein anzuerkennender Grund, der für die dauernde Berücksichtigung einer höheren oder der 

gesamten tatsächlichen Miete spricht, nicht vorliegt.  

 

 die von Ihnen zu zahlende Grundmiete unter Berücksichtigung des von Ihnen geltend ge-

machten Sachverhalts auf Dauer nur bis zur Höhe von       anerkannt werden kann, 

 

Gründe: 

      

  

Unter Bezugnahme auf unsere Hinweise im Schreiben vom   machen wir Sie daher darauf auf-

merksam, dass wir die von Ihnen tatsächlich zu zahlende Miete nur bis       (Ablauf der 

Terminvereinbarung 
erspart Ihnen Wartezeiten, 

wir können Sie gezielter beraten. 
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Sechsmonatsfrist) bei Ihrer Hilfeberechnung berücksichtigen können, sofern Sie keine Nachwei-

se über fehlgeschlagene Bemühungen vorlegen. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

sb 

 

 

 

 



 
 

 

Dienstgebäude: Telefon-Zentrale: Besuchszeiten: Bankverbindungen: 

Salzburger Str. 64 Tel. : +49 (0) 86 51 / 773 - 0 Mo. - Mi. :  08.00 - 14.00 Uhr Sparkasse Berchtesgadener Land Volksbank Raiffeisenbank OBB Südost 
83435 Bad Reichenhall Fax : +49 (0) 86 51 / 773 - 111 Do. : 08.00 - 16.00 Uhr Konto : 67  (BLZ 710 500 00) Konto : 100 11 59 (BLZ 710 900 00) 
Buslinie 4 - Mayerhof ab Internet: www.lra-bgl.de Freitag : 08.00 - 12.00 Uhr BIC/Swift : BY LA DE M1 BGL BIC/Swift : GE NO DE F1 BGL 
Bahnhof Bad Reichenhall E-Mail : info@lra-bgl.de oder nach Terminvereinbarung  IBAN-Nr : DE64 7105 0000 0000 0000 67 IBAN-Nr : DE17 7109 0000 0001 0011 59 

 

LANDRATSAMT BGL  *  POSTFACH 21 64  *  83423 BAD REICHENHALL 

 
 

      
      

       

 
 
 
 

     

 Bad Reichenhall,         

Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: Sachbearbeitung:  Kontakt: 
      121. -ANr.       Tel.:  0 86 51 / 773 - 4   
 Zimmer-Nr.: 1   Fax: 0 86 51 / 773 - 458 
 e-Mail:       

 

 

 

Vollzug des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 

hier: angemessene Unterkunftskosten  

 

 

Sehr geehrter Anrede Name, 
 
mit Schreiben vom       haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die von Ihnen zu zahlende Grundmie-

te über dem für Sie geltenden Richtwert liegt und Sie gleichzeitig gebeten, uns mitzuteilen, ob 

aus Ihrer Sicht Gründe vorliegen, die die Anerkennung einer über dem Richtwert liegenden 

Miethöhe rechtfertigen könnten. 
 

Die von Ihnen daraufhin mitgeteilten Gründe haben wir geprüft. Wir sind dabei zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die von Ihnen zu zahlende Grundmiete aufgrund der Besonderheit des Einzel-

falls auch über die Sechsmonatsfrist hinaus in tatsächlicher Höhe anerkannt wird. 
 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

      

Terminvereinbarung 
erspart Ihnen Wartezeiten, 

wir können Sie gezielter beraten. 
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Dienstgebäude: Telefon-Zentrale: Besuchszeiten: Bankverbindungen: 

Salzburger Str. 64 Tel. : +49 (0) 86 51 / 773 - 0 Mo. - Mi. :  08.00 - 14.00 Uhr Sparkasse Berchtesgadener Land Volksbank Raiffeisenbank OBB Südost 
83435 Bad Reichenhall Fax : +49 (0) 86 51 / 773 - 111 Do. : 08.00 - 16.00 Uhr Konto : 67  (BLZ 710 500 00) Konto : 100 11 59 (BLZ 710 900 00) 
Buslinie 4 - Mayerhof ab Internet: www.lra-bgl.de Freitag : 08.00 - 12.00 Uhr BIC/Swift : BY LA DE M1 BGL BIC/Swift : GE NO DE F1 BGL 
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 Bad Reichenhall,         

Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: Sachbearbeitung:  Kontakt: 
      121. -ANr.       Tel.:  0 86 51 / 773 - 4   
 Zimmer-Nr.: 1   Fax: 0 86 51 / 773 - 458 
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Vollzug des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 

hier: angemessene Unterkunftskosten  

 

 
Sehr geehrter Anrede Name, 
 
Ihr Antrag vom       auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII ist bei uns eingegan-
gen. Sie geben darin an, eine monatliche Grundmiete in Höhe von       €  zahlen zu müssen. 
Daneben haben Sie für die Heizung und sonstigen Betriebskosten monatliche Abschlagszahlun-
gen in Höhe von       € bzw.       € zu leisten.  
 
Ihre Grundmiete liegt innerhalb der von uns anerkennbaren Mietobergrenze. 

 

Hinsichtlich Ihrer Heizkosten haben wir aber festgestellt, dass die von Ihnen zu zahlende monat-

liche Abschlagszahlung auf einen Jahresbedarf schließen lässt, der deutlich - nämlich um mehr 

als 10 % - über dem für uns geltenden monatlichen Richtwert liegt. Dieser Richtwert ergibt sich 

aus folgenden Faktoren: 

 

-  Durchschnittliche Kosten für Heizung lt. dem Betriebskosten- 

    spiegel des Deutschen Mieterbundes e.V (€/m² Wohnfläche/Monat)    0,84 €  

 

-  zuzüglich des für Sie maßgeblichen Mehrbedarfs für Warmwasser 

   (§ 30 Abs. 7 SGB XII)              € 

 

-  zuzüglich 10 % Aufschlag aus der Summe der vorstehenden Beträge        €  

 

Terminvereinbarung 
erspart Ihnen Wartezeiten, 

wir können Sie gezielter beraten. 
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-  Richtwert insgesamt              € 

  

 

Wir müssen Sie deshalb vorsorglich zu einem sparsamen Verbrauch anhalten. Wir machen Sie 

darauf aufmerksam, dass tatsächliche Heizkosten, die diesen Durchschnittswert übersteigen, nur 

dann anerkannt und ggf. übernommen werden können, wenn dies aufgrund der Besonderheit des 

Einzelfalles begründbar ist. Solche Gründe können persönlicher Natur sein, sich aber auch aus 

der Beschaffenheit oder Lage Ihrer Wohnung ergeben. Sollten aus Ihrer Sicht Gründe für die 

Anerkennung höherer Kosten vorhanden sein, bitten wir Sie, uns diese zur Prüfung bekanntzuge-

ben. Entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsor-

ge kann von uns jedoch bei der Berechnung Ihrer Hilfe vorerst ab       nur vom oben stehenden 

monatlichen Richtwert ausgegangen werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Vollzug des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 

hier: angemessene Unterkunftskosten  

 

 

Sehr geehrter Anrede Name, 

 

mit Schreiben vom       haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die von Ihnen zu zahlende Heizkos-

tenpauschale über dem für Sie geltenden Richtwert liegt und Sie gleichzeitig gebeten, uns mitzu-

teilen, ob aus Ihrer Sicht Gründe vorliegen, die die Anerkennung von deutlich über dem Durch-

schnitt liegenden Heizkosten rechtfertigen könnten. 

 

Die von Ihnen daraufhin mitgeteilten Gründe haben wir geprüft. Wir sind dabei zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die von Ihnen zu zahlenden Heizkosten aufgrund der Besonderheit des Einzel-

falls in tatsächlicher Höhe anerkannt werden 

 

 

Mit freundlichem Gruß 
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Vollzug des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 

hier: angemessene Unterkunftskosten  

 

 

Sehr geehrter Anrede Name, 

 

mit Schreiben vom   haben wir Sie aufgefordert, sich um die Reduzierung Ihrer Unterkunftskos-
ten zu bemühen. Wir sind dabei von einer für Sie angemessenen Grundmiete in Höhe von 223 € 
ausgegangen. Aufgrund Beschluss des Kreisausschusses vom 02.12.2009 gelten im Landkreis 
Berchtesgadener Land ab 01.01.2010 neue Mietobergrenzen.  
 
Für Sie bedeutet das, dass wir unser genanntes Schreiben insofern korrigieren als die in Ihrem 
Fall geltende Mietobergrenze nunmehr hinsichtlich der reinen Grundmiete 230 € beträgt. 
 
Da Ihre Grundmiete nach wie vor, die anerkennbare Mietobergrenze übersteigt, gilt im Übrigen 
unser Schreiben vom   auch im Hinblick auf die dort genannte Sechsmonatsfrist weiter. 
 
Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Wohnungssuche zu beachten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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